
sind selbstverständlich auch in Jugendstraf
sachen anwendbar.

Die §§ 75 und 76 berücksichtigen die be
sondere Entwicklungssituation, in der ein 
Jugendlicher eine nicht erheblich gesell
schaftswidrige Straftat begangen hat. Mit 
diesen Bestimmungen wird der besonderen 
Erziehungsbedürftigkeit und Erziehungs
fähigkeit des jugendlichen Rechtsverletzers 
Rechnung getragen. Unter bestimmten Vor
aussetzungen kann also die Feststellung und 
Verwirklichung der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit eines Jugendlichen entfallen.

Strafverfahrensrechtlich ist in diesen 
Fällen die Einstellung des Verfahrens durch 
das Untersuchungsorgan, den Staatsanwalt 
und das Gericht sowie das Absehen von der 
Einleitung des Ermittlungsverfahrens vor
gesehen.

Voraussetzung für die Anwendung der 
§§ 75 und 76 ist die Begehung eines nicht 
erheblich gesellschaftswidrigen Vergehens 
durch den Jugendlichen. Bei schweren Ver
gehen und Verbrechen ist es demzufolge 
nicht möglich, das ^Strafverfahren einzustel
len bzw. von ihm abzusehen (§ 1 Abs. 2 
und 3 StGB).
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